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+ Siehe § 9 .Absatz6 des Bundesbaugesetzes (BB~I~G) 6. 1960vom 23 .  

(BGB1. I S. 341). 




I. Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan 


"Spillheide, I. Änderung" durch einen braunen Farb- 

streifen eindeutig gekennzeichnet. 


Der Plan erfaßt etwa das Gebiet zwischen der Straße 


Spillheide und der Bremerstraße und zwar von Haus 


Spillheide Nr. 19 bis Nr. 69. Ferner wird auch das 

Grundstück südlich der Straße Bellenbergsteig / Ecke 
Spillheide erfaßt. 


11. Allgemeines
-

Der am 25. 10. 1961 vom Rat der Stadt förmlich fest- 

gestellte Durchführungsplan "Spillheide" weist zwischen 


der Straße Spillheide und der Bremerstraße ein Schul- 


grundstück aus. Der Standort dieser geplanten Volks- 


schule wurde jetzt, in Übereinstimmung mit den zustän- 


digen Stellen, an die Barkhovenallee verlegt. Auf dem 


bisherigen Schulgrundstück sollen 11-geschossige Wohn- 


häuser (~infamilienhäuser) mit Ca. 30 Wohnungseinheiten 

sowie ein Laden gebaut werden. 


Weitere Änderungen der Festlegungen des Durchführungs- 


planes betreffen den Fuß- und Wanderweg entlang den 


rückwärtigen Grenzen der ~es'itzun~en 
Spillheide Haus 

Nr. 45 bis Nr. 67 und die beiden an der Straße Spill- 
heide vorgesehenen Garagenhöfe. Der Weg soll jetzt 

durch die fertiggestellte Dauerkleingartenanlage geführt 

werden. Anstelle der I-geschossigen Ladenbauten und des 

Garagenhofes - gegenüber der Einmündung der Straße 

Bellenbergsteig - soll eine Tankstelle gebaut werden 

und statt des südlich hiervonwrgesehenen weiteren 

Garagenhofes ein 11-geschossiges Wohnhaus. 

Da es sich hierbei um wesentliche Änderungen der Fest- 

setzungen des rechtskräftigen Planes handelt, ist die 

Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens erforderlich. 

Soweit die vorgenannten Änderungen auch den Flächen- 

nutzungsplan berühren, wurde das Verfahren eingeleitet. 



Zur Sicherung der Vorflut, die von den neuen Straßen 


über Privatgelände zur Straße Spillheide geführt werden 


muß, ist im Bebauungsplan eineMFläche für wasser- 


wirtschaftliche Zwecke (Abwasserbeseitigung)" festgesetzt. 


111. Bodenordnungsmaßnahmen

-

Sollte sich die zur Verwirklichung des Bebauungsplanes 

erforderliche Bodenordnung (Vorflut) nicht auf freiwilli- 

ger Basis durchführen lassen, ist beabsichtigt, von der 

im fünften Teil des Bundesbaugesetzes vom 23.  Juni 1960 
(BGB1. I S. 341 ff) aufgeführten Maßnahme, Enteignung, 
Gebrauch zu machen. 

IV. Kosten 


Durch die Änderung des Durchführungsplanes entstehen 

der Stadt keine wesentlichen Mehrkosten gegenüber den 

s.Zt.überschläglich ermittelten Kosten, da 90 $ des 
beitragsfähigen Erschli-efiungsaufwandes wieder als Er- 

schließungsbeiträge vereinnahmt werden. 

Essen, den 20. Juni 1963 

1 


Stadtplanungsamt Amt für Bodenordnung 


Baudirektor Baudirektor 


Gehört zur Vfe. V., 7 3 10. 6 4 
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Diese Begründung hat gemäß 5 2 Abs. 6 des Bundesbaugesetzes 
vom 23. Juni 1960 (BGBl. I S. 341) in der Zeit vom 23 .  Dezem-
ber 1963 bis 22. Januar 1964 öffentlich ausgelegen. 

.' techn .Stadtamtmann 

D i e  3ekanntnlachung scmäl3 5 12 des Bundcshau- ,esetzes  vom Y 

2 5 .  6 .  1960 i s t  .i.m A m t s b l a t t  d e r  S t a d t  Essen  I J r .  4': vorn 
-?E. November lg6)+ v e r ö f i e n t l i c h t  worden. 

b i e s e  Begrunclung l i e z t  a b  o n .  November ]Ci64 ö f f ' e n t l i c h  

a u s .  

E , den  JC? Nov~mber1964 , -
;$P O b e ~s ¿ a c l t d i r e k ¿ o r

F"3 Irn Auf t r a g e :  

StSd':;. Vern.  -!,ntmann 

,m Hinblick auf den BeitrittsbechluO des 
Rates der Stadt Essen vom 23.Mai 1973 . .. . 

sind die 
Yonehmigung des Bebouungsplanes sowieOrt und Zeit 
der Auolegcng des Planes und der Begründung vorsorg- 
lich erneit $emaO 5 12 des Bundesbaugesetzes ortsüb- 

der Stadt Essen vom 22,Juni 1973 

1973 
Der Oberstodtdirekfor 




